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Großl - erzoglich Badische

Staats - Zeitung .
Nro . 121 . Freitag , den i . Mai . 1812 .

Rheinisch e Bundes - Staaten .

Am 28 . Apr . sind die HH . Doormann , Syndikus , Je -

nings , Senator , und Abendroth , Maire , von Hamburg
zu Frankfurt cingetrvffen ; sie gehen als Deputirte nach
Paris . — Am nämlichen Tage kam daselbst der Hr . Ba¬
ron von Wrede , Oberstlieutenant in königl . schwedischen
Diensten , aus Stockholm an .

Zn den Stuttgardter Zeit , vom zo . Apr . liest man , in Be¬
ziehung auf den von Frankreich eröfneten neuen Postkurs
nach Konstantinopel ( sh . N . uo2 ) , folgende Bekanntmachung
der dortigen Gen . Oberpostdirektion : , ,Das kaiserl . franz .
Gouvernement hat die Anlegung unmittelbarer Posten
nach Konstantinopel für die Korrespondenz nach der Tür¬
kei und der Levante durch Italien nach Jllyrien verfügt .
Der Abgang dieser Korrespondenz von Konstanizza nach
Äonstantinopel hat am io . und 25 . , und von Konstan¬
tinopel nach Konstanizza den 5 . und 20 . jeden Monats
statt . Dem Publikum wird diese Verfügung mit der
Bemerkung bekannt gemacht , daß die inländische Kor¬
respondenz nach der Türkei und der Levante nach Maas¬
gabe des Abgangs der königlich würtembergischen Po¬
sten nach dem Königreich Baiern bei den königlich
würtembergischen Postämtern aufgegeben werden könne ,
daß aber für diese Korresondenz das königl . würtembergi -
sche und königl . baierische Porto gleich bei der Aufgabe ,wie bisher , entrichtet werden müsse . "

Die neuesten Berichte aus Leipzig vom 2Z . April sa¬
gen , daß daselbst mehr Polen , als man erwartet habe ,
zum Einkauf angekommen seyen . Auch griechische Einkäu¬
fer waren ziemlich zahlreich anwesend . Ucberhaupt würde
die diesjährige Jubilakemcsse ohne die vielen Truppenmär¬
sche und andere nachtheilige Zeitumstände keineswegs un¬
günstig ausgefallen seyn . Russen sah man auf der Messe
noch immer nicht .

Dänemark .

Der Baron von Geramb hatte sogleich nach feiner
Landung (sh No . 118 ) einen Kurier an den französ . und
östreich . Ministerin Kopenhagen , und ein Schreiben an
Se . Maj . den König von Dänemark abgesandt .

Sc . Maj . der König hakte , aus dir Vorstellung deS
Kammerherrn von Moltke , der Armenkommission auf
Fciedrichsbcrg 50 Tonnen Roggen überlassen .

Frankreich .
Sonntags , am 26 . Apr . , nach der Messe wurde dem

Kaiser durch den Fürsten Vizekonnetable der Brigadegen .
Daumesnil zur Eidesleistung vorgestellt . Zn der Folge
halten mehrere Präsentationen durch dir Herzogin von
Bassano statt . ( Monit .)

Am 22 . Apr . segelte das stanz . Schiff , l' Adolphe , mit
Grünspan , gereinigtem Weinstein , spanischen Fliegen ,
Parfümerien , Buchhändler - Artikeln rc. vonDieppenach
London ab .

Aus Peuzamc wird unterm 22 . März gemeldet : „ Ein
fürchterlicher Windstoß hat diesen Morgen 7 Schiffe der
Bucht an die Küste geworfen ; drei sind völlig zerschmet¬
tert , die übrigen stark beschädigt ; ein Theii der Mann¬
schaft ist umgekommen . Ein großes Schiff , das , wie
man glaubt , aus Indien kam , ist bei Porthleaven , 9
Stunden von hier , an die Küste geworfen worden ; ein
anderes ist gesunken . Mehrere andere Schiffe sind zu Grun¬
de gegangen ."

Die größer » Gutsbesitzer im Bezirk von Melun , im
Seine - und Marnedcpartement , hielten am 20 . April eine
Versammlung , worin sie das Bedürfniß aller Märkte ih ,
res Bezirks bis zum j . Sept . d . I . auf 60,000 Hekto¬
liter berechneten , und diese Quantität für einen Preis ,
der nie ZZ Franken für das Hektoliter übersteigen soll,
zu liefern versprachen . Man hoste , daß dieser patriotische
Entschluß häufige Nachahmung finden würde .
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De « gestern erwähnten Umlaufschreiben des Mini¬

sters des Innern an die Präfekten in Betreff des neuen
Manßes und Gewichts war folgender Beschluß desselben
Ministers beigesügt : Art . i . Es ist erlaubt , im Handel
und Wandel zu gebrauchen : i ) eine Längeumaaß , das
zwei Metern gleich komme , unter dem Namen Ruthe ,
die in 6 Fuß abgetheilt wird ; 2) ein Maaß , bas dem
Drittel eines Meters , oder dem Sechstel einer Ruthe
gleich sey , unter der Benennung Fuß , in 12 Zolle , und
der Zoll in 12 Linien abgetheilt . Jedes dieser Maaß «
soll auf einer seiner Seiten die übereinstimmenden Abthei -
lungen des Meters haben , nämlich die Rurhe 2 Meier ,
in Decimeter abgetheilt , und der erste Decimrter , in Mil¬
limeter ; und der Fuß , z Decimeter und ein Drittel , in
Centimeter und Millimeter abgetheilt ; in allem , Milli¬
meter 333 ^ . Art . 2 . Das Ausmeffen der Leinwand und
Stoffe kann mit einem Maaße geschehen , das 12 Dcci -
rnetern gleich sey , unter der Benennung Elle . Dieses
Maaß wird abgetheilt in Halbe , Viertel , Achtel und
Srchszehntel , so wie in Drittel , Sechstel und Zwölf¬
tel ; auf einer ihrer Seiten soll cs die korrespondiren -
den Abtheilungen des Meters nur in Centimetern tra¬
gen , nämlich 120 Centimeter von io zu io gezeichnet ,
z . Die Maaße , von welchen in den vorhergehenden Ar¬
tikeln die Rede ist , können an einem Stücke oder gebro¬
chen mit Scharnieren , oder auf jede andere beliebige Art
verfertigt seyn , wenn nur die Brüche inj den Theilen
der besagten Maaße aufgehen , und durch keine Kombi¬
nation die alten Lvkalmaaße , die sie ersetzen sollen , wie¬
der hervorbnngen können . 4 . Das Getreide und andere
trockene Materien können im Kleinhandel mit einem

Maaße gemesicn werden , das dem Achtelsheetoliker gleich
sey , unter dem Namen lloissegu ( Scheffel ) ; dieser
soll sein Doppeltes , sein Halbes und sein Viertel ( Vier¬

ling ) haben . Jedes dieser Maaße tragt seinen Namen ,
und überdies die Anzeige seines Verhältnisses mit dem Hek¬
toliter ; nämlich : der doppelte Scheffel £ Hektoliter , der

Scheffels , der halbe Scheffel XV , der Vierling Hek¬
toliter . 5 . Für den Verkauf im Kleinen der Saamen ,
Körner , des Mehls , der trockenen oder grünen Gemüse ,
kann der Liter in Halbe - , Viertel - und Achtels Liter ab¬

getheilt werken , und jedes dieser Maaße soll seinen Na¬
men kragen , der sein Verhältniß zum Liter anzeige . 6 .
Die Maaße , deren Gebrauch im Art . 4 und -Z erlaubt 1

" ird , sollen von Holz in cylmdrischer Form , und so brer' t
als hoch seyn . 7 . Was den Verkauf des Weins , Brandt -
weins und anderer Getränke oder Liquers im Kleinen
betrift , so kann man Maaße von einem Quart , von ei¬
nem Achtel und von einem Sechzehntelsliter gebrauchen .
Diese drei lezten Maaße sollen von Zinn nach dem be¬
stimmten Gehalte , wie die andern Getränke -Maaße , ge¬
macht seyn ; ihre Form ist cylindrisch und doppelt so hoch als
breit . Was den Verkauf der Milch anbelangt , so ist das
Maas von Blech , in der üblichen Form dieser Art Maa¬
ße. Jedes der besagten Maaße tragt seinen Namen , der
se . n Verhältniß zum Liter anzeigt . 8 > Was den Verkauf
im Kleinen von allen Substanzen beirrst , deren Preis
und Quantität sich nach dem Gewichte richtet , so können
die Kausieute folgende übliche Gewichte gebrauchen : da §
Pfund , dem halben Kilogramm oder 500 Grammen gleich^
das sich in 16 Unzen ablheilt ; die Unze der sechzehnte
Theil des Pfunds , in acht Quentchen abgeheilt ; das
Quentchen oder die Achtclsunze , in 72 Grane abgetheilt ;
jedes dieser Gewichte theilr sich überdies in Halbe , Vier¬
tel und Achtel ab . Sie tragen mir dem Namen , der
ihnen eigen ist , die Anzeige ihres Gewichts nach Gram¬
men , nämlich : das ^. fund 500 Grammen , das Halb¬
pfund 250 Grammen ; das Viertelpfund 125 ; das Ach¬
tel oder Halbviertel 62,3 ; die Unze 31,5 ; che halbe Unze
J5,6 ; dieViertelsunzeoder2 Quentchen7,8 ; das Quent¬
chen 3,9 Gr . Diese Gewichte können nur von Eisen
oder Kupfer seyn ; der Gebrauch von Gewichten auS
Blei oder jeder andern Materie ist verboten , y . D :e
in den vorhergehenden Artikeln gemeldeten Maaße uud
Gewichte können nicht im Handel gebraucht werkelst ,
ehe sie in den dazu errichteten Lüreaux untersucht , und
mit dem Stempel , worauf das Reichswappcn ist , be¬
zeichnet sind . Für diese Verlsikation wird eine Ab¬
gabe bezahlt , die in dem Tarif , der dem Beschlüsse
vom 29 . Prairial 9 angehängt worden , für die überein¬

stimmenden Maaße und Gewichte bestimmt ist . 10 . Um
die Verfertigung der Maaße und Gewichte , deren Gebrauch
durch gegenwärtigen Beschluß ertaubt wird , zu erleichtern
und zu regularisiren , sollen Muster derselben an d e Hrn .

Präfekten der Departements gcschikt werden , welche sie in

den Umersuchungsbüreauxniekerlegcn , um den Fabrikanten

mitgcrheilt zu werden , welche dieselben kennen lernen wollen ,
und hernach als Aichmaaße bei der Verisiranon der Maaße
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und Gewichte , die irr den Handel kommen , zu dienen .
Die Kosten der Verfertigung und Ueberftndung dieser

Modelle werden als Departementalausgaben bezahlt . Ze¬

der der Hrn . Prafakten bestimmt den Zeitpunkt , wann das

kaiserl . Dekret vom 12 . lezten Februar und die in ge¬

genwärtigem Dekrete enthaltenen Verfügungen in seinem

Departement vollzogen werden sollen , so daß der entfern¬

teste Termin nicht über den nächsten ersten August hin -

ausgche ; zu dieser Zeit müssen alle Kaufleute mit den

obengcmeldten Gewichten und Maaßen , jeder mit den

seinen Handel betreffenden , versehen seyn . 12 . Von eben

diesem Zeitpunkte an , wird jedes Begehren von Waaren ,
das in ehemals üblichen Maaßen oder Gewichten , unter

welcher Benennung cS scy , geschieht , angesehen , als sey
es in übereinstimmenden Gewichten und Maaßen ge¬
macht , deren Gebrauch durch gegenwärtigen Beschluß er¬

laubt wird ; diesemnach soll jeder Kaufmann , der , un¬

ter dem Vorwände , sich nach dem Wunsche der Käufer zu

fügen , Combinationen von Maaßen oder Decimalgewich
ten oder andere anwenden würde , um das alte Maas

oder Gewicht herauszubringen , deren Gebrauch verboten

ist, dem Art . 424 , 479 , 480 und 481 des peinlichen Ge -

sezbuchS gemäß , als solcher bestraft werden , der gesez-

widrige Maaße und Gewichte gebraucht hat . iZ . Da die

Verfügungen des Dekrets vom 12 . Febr . und des gegen¬
wärtigen Beschlusses nur auf den Gebrauch der Maaße
und Gewichte sich beziehen , die man im Kleinhandel und
bei dem täglichen Gebrauche anwendet , so sollen die ge-

sezmaßigen Maaße fernerhin allein und ausschließlich bei
allen öffentlichen Arbeiten , bei dem Großhandel und in
allen Handels - und andern Verträgen gebraucht werden .
Diesemnach sollen die Plane , Ucberschläge , Memoiren von
Kunstarbeiten , die Beschreibungen der Oerter oder Dinge
in den Verbalprozessen oder andern Schriften , die Käufe ,
Fakturen , Anzeigen von Kurrentpreisen , Verzeichnisse von
Vorrärhen , Waarenlagrr - Jnventarien , Marktpreise ,
Frachtbriefe , Handelsbücher , Anzeigen in den Journa -
lei . , und überhaupt alle öffentliche oder Prrvaturkunden ,
die Benennung der Quantitäten in den vorschristmäßigen u .
nicht in den geduldeten Maaßen enthalten . Das gesez-
liche System soll auch allein und unvcriezt in den öf¬
fentlichen Schulen , die Pnmärschulen mit einbegriffen ,
gelehrt werden . 14 . Gegenwärtiger Beschluß soll in die
Journale eingerükt und an die HH . Departementspräfek -
ten gesandt werden re.

Schweiz .
Nachrichten aus der Schweiz zufolge reist der aus den

frühem Jahren der franz . Revolution bekannte vormalige
Graf v . St . Priest , welcher sich vor einiger Zeit aus

Genf nach Lausanne begeben hatte , jezt nach Ulm .
Seine Söhne befinden sich bekanntlich im Dienst eines nor¬

dischen Hofes .

In dem Aussaz über die Surrogate in der allge¬
meinen Zeitung , woraus gestern ein Auszug gege¬
ben worden , heißt es in Beziehung auf die vom

Professor Lampavius in Frciberg entdekte Bereitung
des Zuckers aus Kartoffelstärke noch ferner : „ Ein Au¬

genzeuge berichtet : „ „ Wir sahen 4Pfund Kartoffelstärke
in 14 Pfund Wasser 8 Stunden lang in einem hölzernen

Gefäß durch Dämpfe kochen , und dann durch einen Trich¬
ter rz Loch Vikriolspiritus hineingießen . Die daraus sich
entwickelnde Säure wurde mit Kreide niedergeschlagen .
Das Ganze blieb nur 12 Stunden stehen , und wurde

dann durch einen Filtrirsak gcdrükt , damit die zu GipS

gewordene Kleide , die etwa nicht ganz zu Boden geschla¬

gen wäre , ganz gesondert würde . Dies durchgeseigte

Wasser wurde nun vier Stunden lang eingekocht , und

gab hierauf ^ vier Pfund Zuckersyrup , der nicht den ge¬

ringsten Nachgeschmak hatte , und unvergleichlich süß
war . " " So war also ein Pfund Kartoffelstärke in so

viel Pfund Syrup verwandelt ! Es ist dabei zu bemer¬

ken , daß weder die Kartoffelstärke , noch der Vurivlgeist
von ausserordentlicher Feinheit und Güt - waren , und daß
bei dieser noch ganz jungen Erfindung sich ohnstreitig noch
eine Menge Verbesserungen werden anbringen lassen . Man

ist nun mit Versuchen der Krystallisarion oder des Raf -

sinirenö beschäftigt , die gewiß auch gelingen werden .
Aber auch so , wie der Syrup jezr ist , würde er für alle

Liqaeurs , für Punsch , fürs Gebäcke und zum Gebrauch

beim Thee und Kaffee viel zwckmäßiger angewandt wer¬

den können , als alle andere Surrogate , und dabei an

Wohlfeilheit alles übertreffen,
" was in dieser Art bisher

versucht wurde . Jede Familie w .rd sich ihren Zuckerbe -

darf vermittelst eines geringen Apparats selbst verschaf¬

fen können , wenn sie nur gute Kattoffeln zu bauen ver¬

steht . "
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Mannheim . [ Sbiftall abutig . ] xUnterm 13 .

Aug . 1811 starb dahier , in ledigem Stande und ohneTe -
stammt , Adolph Kintgrass , mit Hinterlaffung eines Ak¬
tivvermögens von circa 600 fl. und einschließlich eines von
seinem Dienstherrn angesprochenen Pafsivrechnungsrezesses
circa 6000 fl. Schulden . Da dessen Jntestaterben sich
noch nicht alle , der an sie ergangenen Auffoderung ohnge -
achtet , über die Antretung oder Ausschlagung der Erbschaft
erklärt haben , so werden solche , die noch mit ihren Erklä¬
rungen rükhasten , oder als unbekannt nicht besonders
aufgesedert werden konnten , hirmit zur Abgabe dieser Er¬
klärungen innerhalb 3 Monaten a dato bei diesseitigem
Amtsrevisorat unter dem Präjudiz eingeladen , daß ansonst
das rechtlich Geeignete nach Lage der Sache verfügt wer¬
den soll. Mannheim , den 2 . März 1812 .

Großherzoglich Badisches Stadtamt .
Rupprecht .

Vt , Nürnberger .
Bruchsal . ^ Bekanntmachung . ) Der Pfar¬

rer Christoph Braun , von Untergrombach , ist am 5 . v .
M . mit Hinterlassung eines Testaments verstorben . Die¬
ses wird mit dem Anhang hiermit öffentlich bekannt ge¬
macht , damit diejenigen , welche sich dabei betheiligt glau¬
ben , ihre allenfallsigen Rechte ausüben können .

Bruchsal , den 8 . April 1812 .
Eroßhcrzogl . Stadt - und erstes Landamt .

G u h m a n n .
Bruchsal . sVorladung . j Maria Elisabetha Aei -

se l von Aeutern zog im Jahre 1764 mit landesherrlicher
Erlaubniß nach Spanien , und ließ sich dem Vernehmen
nach zu Wendalo Santo , 10 Stunden von der Vizekö¬
niglichen Residenzstadt Carolina häuslich nieder , von wel¬
cher Zeit man aber nichts mehr von ihr vernahm , obschon
sie das siebenzigste Alters - Jahr überschritten hat . Da nun
derselben Kollateralerben um Ausfolgung des Vermögens
bei Gerichte anstehen , so werden gedachte Elisabeth Z e ise l,
oder derselben eheliche Leibeserben andurch vorgeladen , bin¬
nen 9 Monaten , vom heutigen Tage an , sich dahier zum
Empfange des Vermögens , nach liquidem Stande in 1172 fl .
3 J ? kr . bestehend, zu melden , widrigenfalls solches nach
gesezlicher Anordnung den nächsten Verwandten , die sich
darum anmrldeten , gegen Sicherheit zur nuznießlichen Ver¬
waltung übergeben werden soll. Bruchsal , den 14 . Fe¬
bruar 1812 .

Großherzoglich Utes Landant .
Moll .

Vt . Göh .

Bischossheim . s Er bv 0 rlüb un g. j Die ledige
WürAerStochter , Barbara Landenberger von Helmlin -

hat sich im Jahr 18 mit einem unbenannten Satt -
krgeftllnr aus Ses . nheim K. K . Franz . Dcpartem . Nie -
Lerrhem , ohne obrigkeitliche Erlaukn . ß im Auslande ver -
hriralhet , und soll mit ihrem Ehemann nach Odessa am
schwarze » Meere gezogen sey . Der , von derselben zurük -
zrlsssene , unter Pflegschaft stehende , väterliche Crbtheil be¬

trägt 358 fl . 27 kr. Dieselbe wird andurch öffentlich vor¬
geladen , sich binnen Jahresfrist dahier über ihren böslichenAustritt zu verantworten , oder zu gewärtigen , daß nachden Landesgesetzen gegen sie werde fürgesahren werden .

Bischofsheim am hohen Steg , den lü . März i8r2 .
Großherzogl . Badisches Bezirksamt .

B a u r.
B isch offs h ei m. sVorladung . j Auf die da¬

hier angebrachte Klage des Bürgers und Schneiders Mi¬
chel König der 2te von Diersheim , gegen dessen unwissend
wo desindliche Ehefrau Katharina , geb . Schäfer , wegen
begangenen Ehebruchs mit dem ledigen Maurergesellen Jo¬
seph Hurst von Wachshurst , und JohannKjo p̂ f vonMu -
ckenfchopf, welch lezterer inzwischen gestorben , sodann we¬
gen gefährlicher Mißhandlung , werden beide Abwesende ,
Michael König '

sche Ehefrau von Diersheim und Joseph
Hurst von Wachshurst , andurch sub rermino a 6 Ma¬
chen aulgesordert , sich der angeschuldigten Verbrechen we¬
gen zu verantworten , oder zu gewärtigen , daß nach frucht¬
los abge .auftnem Termin gegen solche das weiter Rechtli¬
che Vorbehalten wird . Bischoffsheim am hohen Steg , den
lü . März J812 .

Großherzogl . Badssches Bezirksamt .
B a ur .

Riegel , s Vorladung,j AloysW ehr le , Bür¬
gerssohn von hier , seiner Profession ein Bäcker , ist schon
seit 28 Jahren von hier abwesend , ohne daß etwas von
seinem Leben oder Tod bekannt wäre . Dessen Anverwandte
dahier haben nun um Einantwortung dessen Vermögens
gebeten , daher Aloys W e h r l e hiermit vorgeladen wird ,
binnen einem Jahr vor diesem Amt zu erscheinen , oder von
sich Nachricht zu geben , widrigens das unter Verwaltung
stehende Vermögen den nächsten bekannten Anverwandten
gegen Sicherstellung eingeantworlet wird . Riegel , den
2i . März l8 > r .

Gemeintheilherrl . Amt .
R i gg l e r.

Offenburg . sJ ahrmar ktsve rlegun9 . ] Da
der diesjährige Dffenburger Äreuzersindungs - Jahrmarkt ge¬
rade in die Bittwoche fallt , so sieht man sich veranlaßt ,
denselben auf den n . und 12 , künftigen Monats May zu
verlegen ; welches hiermit zur allgemeinen Kenntniß gebracht
wird . Offenburg , den 14 . April j.812 .

Großherzogl . Star : - und erstes Landamt .
S c u b e r.

Vt . Wurm .
Mannheim . ^ Anzeige . ) Da durch den neuer¬

dings auf viele Jahre an mich verliehenen Bestand des hie¬
sigen Kameralniedergrunds ( genannt Den rer s Bleiche )
die von meinen Voreltern darauf etablirte rohe Leinwand¬
bleiche gleichfalls darunter begriffen ist, so ermangele nicht ,
ein geehrtes Publikum hievon in Kenntniß zu setzen , in
der Hofniing , dasselbe werde dieser gemeinnützigen Anstalt
das längst verdiente Vertäuen auch ferner schenken.

Mannheim , den 27 . April 1812 .
Friedrich Deurer .
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